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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/066/2021 
 
 

Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 04.11.2021 
Verfasser: Sergej Garrecht AZ: 6/65 - Ga/Ka 

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt, Bau und 
Stadtentwicklung 

23.11.2021 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 07.12.2021 Entscheidung 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Zustimmung zu Bauvorhaben; Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Antrag auf Genehmigung der Errichtung 
und des Betriebs einer Anlage zum Schlachten von Gänsen mit einer Kapazität 
von 2,63 t/d (Nr. 7.2.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV), Klünpott 7 
 
Sachverhalt: 
 
Ein geflügelverarbeitender Betrieb mit dem Standort am Klünpott 7 beantragt über ein Ge-
nehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmi-
gung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Gänsen mit einer 
Kapazität von 2,63 t/d (bisher lediglich baurechtlich genehmigt), sowie bauliche Änderung 
des Schlachtgebäudes (Gebäude Nr. 12) mit Anbau eines Kesselraumes sowie einer Tö-
tungskammer (Nachgenehmigung). 
 
Am Standort der Hofgeflügelschlachterei wird seit Ende 1995 eine Schlachtung von Mast-
gänsen betrieben. Eine entsprechende Genehmigung hierfür wurde vom Landkreis Vechta 
mit dem Datum vom 29.09.1995 erteilt. Die jährliche Schlachtkapazität liegt bei etwa 4.500 
bis 5.000 Schlachtgänsen. Dieses entspricht, bei einem durchschnittlichen Lebendgewicht 
von 7 bis 7,5 kg pro Tier, einer jährlichen Schlachtkapazität von ca. 36 t. Die Schlachtung 
erfolgt saisonal im Herbst/Winter eines Jahres. In diesem Zeitraum liegt die tägliche 
Schlachtkapazität bei 100 bis 350 Tieren, somit bei max. 2,63 t pro Tag. Mit dem vorliegen-
den Antrag soll keine Schlachtkapazitätserhöhung beantragt werden. Es wird lediglich die 
Genehmigung der zeitweiligen Kapazitätsüberschreitung von 0,5 t pro Tag entsprechend des 
BImSchG beantragt. Des Weiteren sollen im Rahmen dieses Antrages Änderungen und tlw. 
bauliche Erweiterungen (Kesselraum u. Tötungskammer) nachgenehmigt werden. 
Laut den Beschreibungen aus den Antragsunterlagen gehen von der Anlage keine Emissio-
nen aus und es werden bei der Verarbeitung keine Gefahrstoffe verwendet. 
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich der Stadt Lohne und ist planungsrechtlich gem. § 
35 BauGB zu beurteilen. 
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Der Standort liegt am östlichen Rand des Ortsteils Brockdorf-Süd und wird im Flächennut-
zungsplan 80´ der Stadt Lohne als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 
Die Stadt Lohne prüft den Antrag nur auf ihre planungsrechtliche Zulässigkeit. Für weitere 
Aspekte des Antrages hat die Stadt Lohne keine Prüfkompetenz. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Gän-
sen mit einer Kapazität von 2,63 t/d, sowie bauliche Änderung des Schlachtgebäudes (Ge-
bäude Nr. 12) mit Anbau eines Kesselraumes sowie einer Tötungskammer auf dem Grund-
stück Klünpott 7 wird erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kühling 
Allg. Vertreter 
des Bürgermeisters 
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